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1 Allgemeine Grundlagen 

1.1 Rechtsgrundlagen  

Dem Bebauungsplan liegen folgende Gesetze, Satzungen und Verordnungen zu Grunde: 

− Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I 

S. 3634), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 12. Juli 2023 (BGBl. 2023 I 

Nr. 184) geändert worden ist. 

− Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 

2017 (BGBl. I S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 

(BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist. 

− Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt 

durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden 

ist. 

− Brandenburgische Bauordnung (BbgBO), in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. 

November 2018 (GVBl.I/18, [Nr. 39]) zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. Februar 

2021 (GVBl.I/21, [Nr. 5]). 

− Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch 

Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Dezember 2022 geändert worden ist. 

− Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (Branden-

burgisches Naturschutzausführungsgesetz – (BbgNatSchAG) vom 21. Januar 2013 

(GVBl.I/13, [Nr. 3], S., ber. GVBl.I/13 [Nr. 21]) zuletzt geändert durch Artikel 1 des 

Gesetzes vom 25. September 2020 (GVBl.I/20, [Nr. 28]). 

− Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

2. März 2012 (GVBl.I/12, [Nr. 20]) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 

4. Dezember 2017 (GVBl.I/17, [Nr. 28]). 

− Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 

(GVBl.I/07, [Nr. 19], S.286) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 30. 

Juni 2022 (GVBl.I/22, [Nr. 18]). 

− Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR), Bekannt-

machung vom 13. Mai 2019 (GVBl. II 2019, Nr. 35), in Kraft seit 1. Juli 2019. 

− Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) und die Änderung des 

Landesplanungsvertrages vom 18. Dezember 2007. 

− Landschaftsplan 2017 (LP) wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 

03.04.2017 gebilligt. 

− Sachlicher Teilplan „Freiraum und Windenergie“, Satzungsbeschluss am 21. November 

2018, wurde mit Bescheid vom 17. Juli 2019 teilweise genehmigt. 
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1.2 Anlass und Ziele 

1.2.1 Aufstellungsbeschluss 

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 07.03.2022 beschlossen, die 3. Änderung des 

rechtskräftigen Bebauungsplans Nr. 4.2 „Am Stöffiner Weg“ einzuleiten und das Verfahren 

als Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren 

ohne Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB durchzuführen.  

Der Änderungsbereich umfasst das Bauquartier 8 im Kreuzungsbereich Alter Stöffiner Weg/ 

Heinrich-Rau-Straße, die vorgelagerte öffentliche Grünfläche entlang der Heinrich-Rau-

Straße sowie die einen Teil der Heinrich-Rau-Straße selbst. Das Bauquartier 8 ist aufgeteilt 

in Bauquartier 8.1 parallel zur Heinrich-Rau-Straße sowie das Bauquartier 8.2 parallel zum 

Alten Stöffiner Weg. Ziel des Verfahrens ist es, die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit der 

geplanten Erweiterung des Hauptverwaltungsgebäudes der Stadtwerke herzustellen. 

 

Der Geltungsbereich wurde nach dem Aufstellungsbeschluss geringfügig abgeändert und 

vergrößert und orientiert sich an den Flurstückgrenzen, die aus den aktuellen ALKIS-Daten 

und der Vermessung von 2023 resultieren. Die Abweichungen zur ursprünglichen 

Abgrenzung ergeben sich zudem aufgrund der Tatsache, dass die Plangrundlage des 

ursprünglichen B-Plans Nr. 4.2 nicht georeferenziert ist. 

Die Flurstücke 3400 und 3308 wurden komplett mit einbezogen, wodurch auch ein Teil der 

öffentlichen Verkehrsfläche (Flurstück im Besitz der SWN) an der Heinrich-Rau-Straße in 

den Änderungsbereich übernommen wird. Dies ist zum einen notwendig, um die geplante 

Feuerwehrzufahrt und -aufstellfläche im B-Plan abbilden zu können, die zum 

Gesamtkonzept der Planung der SWN gehört. Zum anderen befinden sich die 

Straßenbäume, die zur Erhaltung bzw. zum Ersatz festgesetzt werden, auf den 

Verkehrsflächen, da sie entgegen der Festsetzung des B-Plans Nr. 4.2 nicht mittig in den 

Grünstreifen gepflanzt wurden. 

 

1.2.2 Anlass / Planungserfordernis 

Die Stadtwerke (SWN) beabsichtigen, ihr Hauptverwaltungsgebäude in der Heinrich-Rau-

Straße (Bauquartier 8.1) zu erweitern. Dies steht in Zusammenhang mit der Übernahme 

des Bauhofs, jetzt Stadtservice. Damit wird eine Voraussetzung für die vorgesehene 

Freimachung der jetzigen Bauhofflächen in der Gentzstraße im Norden der Fontanestadt 

Neuruppin als aktivierbare städtische Misch- und Wohnbauflächen geschaffen. Durch die 

Erweiterung des Verwaltungsgebäudes sollen zusätzliche Büroflächen für die gestiegene 

Mitarbeiterzahl geschaffen und in einem Gebäudekomplex zusammengefast werden. 

Zudem schafft die Bündelung der Bürostandorte an der Straße die Voraussetzung das 

Grundstück im hinteren Bereich (Bauquartier 7) der alten Bürotrakte umzustrukturieren. 

Die Flächen sollen u.a. für das Geothermieprojekt (Bohrung und Gebäude) genutzt werden. 

Die Planung für das erweiterte Verwaltungsgebäude der SWN sieht eine Eckbebauung an 

der Ecke Heinrich-Rau-Straße/ Alter Stöffiner Weg vor. Dabei soll der Bestandsbau genutzt 

und mit einem neuen viergeschossigen Baukörper an der Ecke sowie einem 

dreigeschossigen Neubau entlang des Alten Stöffiner Wegs zu einem Gebäude verbunden 

werden. Mit den aktuellen Festsetzungen des B-Plans ist dies nicht möglich.  
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Abbildung 1: Ausschnitt des B-Plans Nr. 4.2 mit Geltungsbereich der 3. Änderung, 
Aufstellungsbeschluss 

Das Plangebiet ist ringsum von Bebauung umgeben und in die vorhandene Stadtstruktur 

eingebunden. Auf der gegenüberliegenden Seite der Heinrich-Rau-Straße befinden sich 

Wohnkomplexe, am Alten Stöffiner Weg /Heinrich-Rau-Straße (Bauquartier 6 des B-Plans 

Nr. 4.2) entsteht momentan ein Wohngebäude mit ambulanter Versorgung für Senioren. 

Weiter westlich finden sich Gewerbebetriebe (Bauquartier 4). Südlich grenzt ein Parkplatz 

an das Plangebiet (Bauquartier 10). 

Die ursprüngliche Gebietskategorie „Versorgungsflächen – Stadtwerke“ wird im 

Änderungsverfahren in sonstiges Sondergebiet (SO) mit der Zweckbestimmung 

„Stadtwerke“ geändert. Geplant ist die Teilung des Bauquartiers 8 in zwei Teilquartiere – 

Bauquartier 8.1 „Stadtwerke – Verwaltung“ mit dem Hauptverwaltungsgebäude und 

Bauquartier 8.2 „Stadtwerke – Betriebsgebäude“ am Alten Stöffiner Weg im rückwärtigen 

Bereich. 

1.3 Verfahren 

Da es sich um eine Maßnahme der Innenentwicklung handelt, soll die Änderung des B-

Plans gem. § 13 a (1) Satz 1 BauGB im beschleunigten Verfahren durchgeführt werden.  

Die Voraussetzungen hierfür sind erfüllt: 

- Die max. überbaubare Grundfläche liegt unter 20.000 m². 

- Durch die Festsetzungen des B-Plans wird kein UVP-pflichtiges Vorhaben begründet. 

- Es bestehen keine Anhaltspunkte für die Beeinträchtigung der nach § 1 (6) Nr. 7 

Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter. 

- Es bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung 

oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des 

Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) zu beachten sind. 
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Gemäß § 13 a (2) Nr. 1 können im beschleunigten Verfahren die frühzeitige Beteiligung 

der Öffentlichkeit nach § 3 (1) BauGB sowie die Beteiligung der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach § 4 (1) BauGB, die Angabe nach § 3 (2) Satz 2 

BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie die 

zusammenfassende Erklärung nach § 10 a (1) BauGB entfallen. Zusätzlich ist § 4 c BauGB 

(Überwachung wesentlicher Umweltauswirkungen) nicht anwendbar.  

Beim beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB entfällt zudem die Umweltprüfung 

ebenso wie die Erarbeitung eines Umweltberichts. Bzgl. der Eingriffsregelung gelten nach 

§ 13a (2) BauGB die Eingriffe als im Sinne des § 1a (3) Satz 6 BauGB vor der planerischen 

Entscheidung erfolgt oder zulässig. 

Die grundlegenden Vorschriften des Naturschutzrechtes sind dagegen auch im 

beschleunigten Verfahren zu beachten. Die betroffenen Belange von Natur und Landschaft 

sind gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB zu ermitteln, darzustellen (siehe Kapitel 1.5.5) und mit 

angemessener Gewichtung abzuwägen. Es ist darzulegen, ob und wie erhebliche Eingriffe 

in Natur und Landschaft durch Festsetzungen/Maßnahmen vermieden werden können 

(Vermeidungsgebot gemäß § 13 BNatSchG; Minimierungsgebot gemäß § 15 Abs. 1 

BNatSchG). Unvermeidbare Eingriffe sind von der Kompensationspflicht (§ 15 BNatSchG) 

befreit. 

 

1.3.1 Verfahrensstand 

Die SWN beabsichtigten, auf Basis von § 33 (3) BauGB den Antrag auf Baugenehmigung 

für die Erweiterung des Verwaltungsgebäudes während des laufenden Aufstellungs-

verfahrens des B-Plans und damit vor den formellen Beteiligungsverfahren gem. §§ 3 (2) 

und 4 (2) BauGB zu stellen. Um dies zu ermöglichen, wurden gem. § 33 (3) BauGB 

frühzeitig 

- Stellungnahmen der Behörden und weiteren Träger öffentlicher Belange zu den 

künftigen Festsetzungen des B-Plans sowie 

- Stellungnahmen der betroffenen Öffentlichkeit (hier Anlieger) eingeholt. 

Außerdem wurde der betroffenen Öffentlichkeit gem. § 13a (3) Nr. 2 BauGB in der Zeit 

vom 07.04. bis 12.05.2022 Gelegenheit gegeben, sich über die Ziele und Zwecke, sowie 

die wesentlichen Auswirkungen der Planung zu informieren und sich zur vorgelegten 

Planung zu äußern.  

 

Am 10.07.2023 wurden seitens der SWN der Antrag auf eine Baugenehmigung gestellt. Als 

zusätzliche Beurteilungsgrundlage für die Untere Bauaufsichtsbehörde wurde der 

Verfahrensakte dieser hier vorliegende Verfahrensstand der B-Plan-Änderung mit 

Planzeichnung und Begründung den Unterlagen beigelegt.  

 

1.3.2 Ergebnisse aus der Beteiligung 

Im Folgenden werden die wesentlichen Aussagen bzw. Forderungen aus der frühzeitigen 

Einholung von Stellungnahmen (§ 33 (3) BauGB) von den übergeordneten Behörden 

aufgelistet und kurz dargelegt, wie im vorliegenden Entwurf darauf eingegangen wird.  
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Gemeinsame 

Landesplanungsabteilung 

Stellungnahme vom 26.07.2022 

„Es ist derzeit kein Widerspruch zu Zielen der 

Raumordnung zu erkennen.“ 

Regionale 

Planungsgemeinschaft 

Prignitz-Oberhavel 

Stellungnahme vom 05.07.2022 

„Der Vorentwurf der 3. Änderung des 

Bebauungsplanes Nr. 4.2 „Am Stöffiner Weg“ ist 

mit den Belangen der Regionalen Planungs-

gemeinschaft Prignitz-Oberhavel vereinbar.“ 

Landkreis Ostprignitz-Ruppin,  

Team Kreisentwicklung  

Stellungnahme vom 22.08.2022 

„Das Team Kreisentwicklung wird keine extra 

Stellungnahme abgeben. Wir stimmen dem 

Planvorhaben so zu.“ 

Landkreis Ostprignitz-Ruppin,  

Untere Naturschutzbehörde 

Stellungnahme vom 19.07.2022 

I. Besonderer Artenschutz 

- Prüfung der Belange des besonderen 

Artenschutzes (§ 44 BNatSchG) 

 Es wurde ein Artenschutzfachbeitrag erstellt; 

Vorschläge für Maßnahmen werden als 

Hinweise übernommen 

II. Belange von Natur und Landschaft  

- Beachtung der sonstigen grundlegenden 

Vorschriften des Naturschutzrechtes; 

- Ermittlung, Darstellung und Abwägung der 

betroffenen Belange von Natur und Landschaft 

(§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB);  

- Darstellung ob und wie erhebliche Eingriffe in 

Natur und Landschaft durch Festsetzungen/ 

Maßnahmen vermieden/minimiert werden 

können; 

 Im Kapitel 1.5.5 „Naturschutz und Umwelt-

aspekte“ werden die einzelnen Belange aus 

§ 1 (6) Nr. 7 Buchstabe a–j BauGB benannt 

und im Hinblick auf die 3. Änderung des B-

Plans Nr. 4.2 konkretisiert und geprüft. 

III. Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 

- Übernahme/Transformation von Vermeidungs- 

und Ausgleichsmaßnahmen, die für den 

Änderungsbereich der rechtwirksamen Satzung 

B-Plan Nr. 4.2 gelten. 

 textliche grünordnerische Festsetzungen 

Nr. 1.2 und 1.3 zu Versetzung/Erhalt/Ersatz 

der Straßenbäume (Linden) 

Landkreis Ostprignitz-Ruppin 

Untere Bodenschutzbehörde 

Stellungnahme vom 21.07.2022 

„Laut Altlastenkataster des Landkreises 

Ostprignitz-Ruppin, Bau- und Umweltamt, sind in 

dem vorgegebenen Bereich keine Altlasten-

verdachts- bzw. Altlastenflächen registriert.“ 

Landkreis Ostprignitz-Ruppin,  

Sachgebiet Technische 

Bauaufsicht und 

Denkmalschutz 

Stellungnahme vom 22.08.2022 

„Das Plangebiet berührt weder Baudenkmale und 

Bodendenkmale noch die nähere Umgebung von 

Bau- und Bodendenkmalen (Umgebungsschutz). 

Insofern sind Belange des Denkmalschutzes durch 

die 3. Änderung des B-Plans Nr. 4.2 „Stöffiner 

Weg“ nicht berührt.“ 
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Brandenburgisches Landesamt 

für Denkmalpflege und 

Archäologisches 

Landesmuseum 

Stellungnahme vom 07.07.2022 

„Da im Vorhabengebiet keine Bodendenkmale 

bekannt sind, bestehen gegen die vorliegende 

Planung aus Sicht des Brandenburgischen Landes-

amtes für Denkmalpflege und Archäologischen 

Landesmuseums, Abt. Bodendenkmalpflege, keine 

grundsätzlichen Bedenken.“ 

Landesamt für Umwelt 

  

Stellungnahme vom 05.07.2022 

„Die übergebenen Unterlagen wurden von den 

Fachabteilungen Naturschutz, Immissionsschutz 

und Wasserwirtschaft (Prüfung des Belangs 

Wasserwirtschaft hier bezogen auf die 

Zuständigkeiten des Wasserwirtschaftsamtes 

gemäß BbgWG § 126, Abs. 3, Satz 3, Punkte 1-5 

u. 8) des Landesamtes für Umwelt (LfU) zur 

Kenntnis genommen und geprüft. 

Im Ergebnis dieser Prüfung werden für die weitere 

Bearbeitung der Planungsunterlagen sowie deren 

Umsetzung keine Stellungnahmen abgegeben. 

Die Fachabteilungen Wasserwirtschaft und 

Immissionsschutz zeigen keine Betroffenheit an.“ 

 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass in dieser ersten Beteiligungsrunde keine 

wesentlichen Bedenken gegen die Planung geäußert wurden.  

1.4 Bestandssituation 

Das ca. 6.246 m² große Plangebiet befindet sich am südwestlichen Siedlungsrand der 

Kernstadt von Neuruppin im Süden des Neubaugebietes WK I-III, nördlich der Ruppiner 

Kliniken GmbH und südlich des Alten Stöffiner Weges, der von der Heinrich-Rau-Straße 

zum rückwärtigen Teil der Ruppiner Kliniken, dem Wirtschaftshof und dem Parkplatz der 

Ruppiner Kliniken führt. Im Geltungsbereich befinden sich das Hauptverwaltungsgebäude 

sowie ein weiteres Bürogebäude der Neuruppiner Stadtwerke. Erschlossen wird das 

Plangebiet an der Ostseite über eine Einfahrt von der Heinrich-Rau-Straße und im Norden 

über den Alten Stöffiner Weg. Neben einem kleinen Teich und vereinzelten Grünflächen 

mit Gehölzstrukturen und einigen kleineren Laubbäumen (z. T. Obstbäume) sind die 

Flächen im Geltungsbereich größtenteils versiegelt.  

Auf den weiteren Flächen der Stadtwerke, die westlich und südlich angrenzen, befinden 

sich das Blockheizkraftwerk (Bauquartier Nr. 9 des B-Plans Nr. 4.2) sowie 1-geschossige 

Gebäude mit Garagen und Lagern (Bauquartier Nr. 7). Im Bauquartier Nr. 7 wird aktuell 

die Geothermiebohrung und -anlage geplant. 

 

Eigentumsverhältnisse 

Sämtliche Flurstücke im Geltungsbereich (3308, 3400, 3416, 3417 (teilw.), 4/30 (teilw.) 

der Flur 24, Gemarkung Neuruppin) befinden sich im Besitz der Stadtwerke Neuruppin.  



Fontanestadt Neuruppin, 3. Änderung B-Plan Nr. 4.2 „Am Stöffiner Weg“ Oktober 2023 

11 

1.5 Planungsrechtliche Ausgangssituation 

1.5.1 Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (2019) 

Der LEP HR ist ein fachübergreifender Plan, der von anderen öffentlichen Stellen bei 

eigenen Planungen und Entscheidungen über die Zulässigkeit von Vorhaben zu beachten 

ist. Er legt unter anderem die Zentralen Orte fest, macht Vorgaben für die Entwicklung von 

Wohn- und Gewerbeflächen sowie für den großflächigen Einzelhandel und sichert wertvolle 

Freiraumbereiche sowie großräumige und überregionale Verkehrsverbindungen.  

Der Landesentwicklungsplan konkretisiert als überörtliche und zusammenfassende Planung 

die raumordnerischen Grundsätze des Landesentwicklungsprogramms 2007 (LEPro 2007), 

das am 1. Februar 2008 in Kraft getreten ist und bildet den inhaltlichen Rahmen für die 

Regionalpläne.  

Die Fontanestadt Neuruppin wird dem Weiteren Metropolenraum (WMR) zugeordnet und 

im System der Zentralen Orte als Mittelzentrum eingestuft (Z 3.6).  

Als solches ist die Stadt Schwerpunkt für die Siedlungsentwicklung, welche unter Nutzung 

von Nachverdichtungspotenzialen innerhalb vorhandener Siedlungsgebiete sowie unter 

Inanspruchnahme vorhandener Infrastruktur auf die Innenentwicklung konzentriert 

werden soll. (G 5.1 (1)). 

1.5.2 Regionalplanung 

Die Fontanestadt Stadt Neuruppin liegt in der Region Prignitz-Oberhavel. Auf der Ebene 

der Regionalplanung werden derzeit keine quantitativen Aussagen zur Siedlungs-

entwicklung getroffen. 

Im Dezember 2007 wurde das regionale Leitbild „Zukunft mit Kooperation“ von der 

Regionalversammlung beschlossen. In der Leitbildkarte „Infrastrukturschwerpunkte der 

Lebenswerten Region 2030“ ist Neuruppin als Schwerpunkt der mittelzentralen Versorgung 

dargestellt. 

Der sachliche Teilplan ‚Freiraum und Windenergie’, der die Errichtung von 

Windenergieanlagen steuern und historisch bedeutsame Kulturlandschaften sichern soll, 

wurde von der Regionalversammlung am 21. November 2018 als Satzung beschlossen. Die 

Gemeinsame Landesplanungsabteilung hat den Regionalplan im Juli 2019 genehmigt. 

Ausgenommen hiervon ist das Kapitel „Windenergienutzung“. 

Das Plangebiet liegt innerhalb des Vorbehaltsgebietes „Historisch bedeutsame 

Kulturlandschaft“ Nr. 8 „Ruppiner Feldmark und Seenlandschaft“. Die Vorbehaltsgebiete 

sollen von einer raumbedeutsamen Inanspruchnahme geschützt werden, welche die 

bestehenden Qualitäten der Landschaft entwerten oder stark überprägen könnte.  

Gemäß der Stellungnahme der Regionalen Planungsgemeinschaft Prignitz-Oberhavel vom 

05.07.2022 steht die Planung dem Vorbehaltsgebiet unter Berücksichtigung von 

Dimension, konkreter Lage und inhaltlicher Ausrichtung nicht entgegen. 

1.5.3 Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan (FNP) der Fontanestadt Neuruppin ist seit dem 23.03.2005 

rechtswirksam. Momentan ist die 5. Änderung im Verfahren (Vorentwurf, Stand März 2022; 

Entwurf, Stand März 2023; Beschlussfassung zur Feststellung geplant für Dezember 2023), 

welche 13 einzelne Änderungen umfasst, die ohne räumliche Schwerpunktbildung über das 

gesamte Gemeindegebiet von Neuruppin verteilt liegen. Der Geltungsbereich des B-Plans 

stellt keinen Änderungsbereich der 5.FNP-Änderung dar. 
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Für den Geltungsbereich des Bebauungsplans werden in der aktuell gültigen 4. Änderung 

des FNP (2018) Flächen für Versorgungsanlagen sowie gemischte Bauflächen mit hohem 

Anteil von störungsarmem Gewerbe dargestellt. Das in der 3. Änderung des  B-Plans zur 

Festsetzung beabsichtigte Sondergebiet „Stadtwerke“ hat durch seine Nutzungen und 

Auswirkungen gewerblichen Charakter, so dass der B-Plan aus dem FNP entwickelt wird. 

 

Abbildung 2: Ausschnitt Flächennutzungsplan 4. Änderung 2018 

1.5.4 Landschaftsplan 

Der Landschaftsplan (LP) der Fontanestadt wurde in den 1990er Jahren erarbeitet. Die 

Teilfortschreibung des Landschaftsplanes wurde von der Stadtverordnetenversammlung im 

April 2017 gebilligt.  

Der Bereich des Plangebietes wird hauptsächlich als Siedlungsfläche dargestellt. Zudem 

verläuft nördlich des Plangebiets eine wichtige Durchlüftungsbahn in Hauptwindrichtung.  

 

 

Abbildung 3: Teilfortschreibung Landschaftsplan 2017, Auszug Zielplan 
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1.5.5 Naturschutz / Umweltaspekte 

Umweltprüfung und ein separater Umweltbericht entfallen bei einem Bebauungsplan nach 

§ 13a BauGB. Dennoch sind negative umweltbezogene Auswirkungen gemäß § 1 (6) Nr. 7 

BauGB insgesamt zu vermeiden. Daher müssen auch im beschleunigten Verfahren für 

Bauleitpläne die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege gem. §1 (6) Nr. 7 Buchst. a-j BauGB benannt und im Hinblick auf die 3. 

Änderung des B-Plans Nr. 4.2 dargestellt und berücksichtigt werden. 

Nachfolgend werden die einzelnen Belange aus § 1 (6) Nr. 7 Buchst. a–j BauGB benannt 

und im Hinblick auf die 3. Änderung des B-Plans Nr. 4.2 konkretisiert und geprüft. 

 

a) die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das 

Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische 

Vielfalt 

Artenschutz 

Auch bei Bebauungsplänen, die im beschleunigten Verfahren durchgeführt werden, sind 

die Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG zu berücksichtigen, da das Artenschutzrecht 

als zwingendes Recht im Bauleitplanverfahren nicht der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB 

unterliegt. Daher wird für das Plangebiet ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag erstellt, 

der die Aufgabe hat, die Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf besonders und streng 

geschützte Arten (Artenschutz gemäß der §§ 39-45 BNatSchG) zu ermitteln und zu 

bewerten. 

Nach 2 Begehungen im Plangebiet Anfang April 2023 konnte seitens der Bearbeiterin 

bestätigt werden, dass bei dem geplanten Abriss der Glasfront des Verwaltungsgebäudes 

keine artenschutzrechtlichen Bedenken bestehen. Es sind dort keine Lebensstätten von 

Fledermäusen (Sommer- und Winterquartiere) oder Nester von heimischen Vögeln (z. B. 

Mehlschwalbe, Rauchschwalbe, Mauersegler, Turmfalke) vorhanden. Die entsprechend 

ausgefüllte Anlage zum Merkblatt der unteren Naturschutzbehörde zu Abriss, zum Umbau 

und zur Sanierung von Gebäuden wurde der Unteren Bauaufsichtsbehörde im Rahmen des 

Bauantrags vorgelegt.  

Der artenschutzrechtliche Fachbeitrag wurde im August 2023 abgeschlossen (siehe 

Anlage 1). Zwischen März und Juli 2023 erfolgten insgesamt 8 Kartiergänge zu Brutvögeln, 

Reptilien, Amphibien, Fledermäusen und Insekten. 

Im Vorhabengebiet wurden keine Amphibien und Reptilien vorgefunden. Auch relevante 

Insekten konnten nicht festgestellt werden und es wurden 11 heimische Brutvogelarten 

angetroffen (z.B. Hausrotschwanz und Haussperling sowie Blau- und Kohlmeisen), die 

artenschutzrechtlich von geringer Relevanz sind. Am westlichen und nördlichen Rand des 

Plangebietes kommen 2 Arten der Liste streng geschützter Tiere aus Anhang IV der FFH-

RL vor (Großer Abendsegler und Zwergfledermaus), die das Gebiet allerdings nur als 

Nahrungsgebiet nutzen.  

Das Gebiet wurde gutachterlich insgesamt als artenarm und naturfern eingestuft und hat 

als Lebensraum damit keine besondere Bedeutung für den Artenschutz. Erhebliche 

Auswirkungen auf streng oder besonders geschützte Arten gem. BNatSchG sind nicht zu 

erwarten. 

Durch die Entfernung von einzelnen Obstbäumen kommt es allerdings teilweise zu 

Habitatverlusten. Gerade Arten in sensiblen Lebensphasen sind dadurch besonders 

gefährdet. Um Konflikte mit dem Arten- und Naturschutz zu vermeiden, sind geeignete 

Maßnahmen vor und während des Baus umzusetzen. 
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Entsprechend wird im Fachbeitrag eine Bauzeitenregelung als notwendig angesehen, um 

Störungen für Fledermäuse aber auch für nistende Vögel zu vermeiden. Diese 

Vermeidungsmaßnahme wird als Hinweis in die Planzeichnung übernommen. 

Darüber hinaus wird im Fachbeitrag eine CEF-Maßnahme zur Sicherung der 

kontinuierlichen ökologischen Funktionalität aufgeführt. Sie ist durchzuführen, um 

Gefährdungen von Tierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und von Europäischen 

Vogelarten zu vermeiden. Die Beurteilung des Eintritts von Verbotstatbeständen gem. § 44 

Abs. 1 i.v.m. Abs. 5 BNatSchG erfolgte im Fachbeitrag unter Berücksichtigung dieser 

Maßnahmen.  

Durch die Fällung von Bäumen kommt es zum Verlust von Nistplätzen für Kohlmeise und 

Blaumeise. Als Ausgleichsmaßnahmen für die entfernten Fortpflanzungsstätten sind 

Nisthilfen entsprechend der Anzahl gefällter Bäume und damit Brutplätze zu schaffen. Auf 

Grundlage der Anzahl der vorgefundenen Individuen und der Brutreviere ergibt sich ein 

Ausgleichsbedarf von 2 Nisthilfen. 

Bei der Umsetzung des Vorhabens werden neue Gebäude entstehen. Da die Fledermäuse 

das Gebiet als Jagdhabitat nutzen, wird im Fachbeitrag zur Aufwertung des Habitats die 

Anbringung von 4 Sommerquartieren als sinnvoll angesehen.  

 

Die empfohlenen Maßnahmen werden entsprechend als Hinweise in die Planzeichnung 

übernommen. So wird gewährleistet, dass sie als Auflagen / Nebenbestimmungen in die 

Baugenehmigung übernommen werden können. Vertragliche Lösungen zur Kosten-

übernahme und Durchführung von Maßnahmen zwischen der Stadt und den SWN sind 

ebenfalls möglich.  
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Boden 

Der natürlich anstehende Boden wird durch die Maßnahmen des Bebauungsplanes in 

höherem Maße versiegelt und weitgehend auch in seiner Horizontfolge verändert. Während 

der Bauzeit und auf den anschließend versiegelten Flächen entfällt der Boden als Standort 

für Pflanzen und verliert auch seine Funktion der Grundwasserneubildung. Auf den 

versiegelten Flächen erhöht sich die Verdunstungsrate. Mikroklimatisch hat dies zur Folge, 

dass zusammen mit der Wärmespeicherung und –abstrahlung der Gebäudekörper eine 

Veränderung durch Aufheizung eintritt.  

Im Plangebiet sind die Böden aufgrund der geringen Durchlässigkeit und der teilweise 

eingelagerten undurchlässigen Schichten ohne zusätzliche Maßnahmen nur bedingt für die 

Versickerung geeignet. Um eine möglich hohe Versickerungsbilanz zu erreichen wurde für 

die Baugenehmigung ein Entwässerungskonzept erstellt (siehe auch Buchstabe e)).  

 

In der Stellungnahme vom 21.07.2022 äußerte die Untere Bodenschutzbehörde keine 

Bedenken gegen die Planung, verwies aber auf die Anzeige- und Vorsorgepflicht zum 

Schutz des Bodens nach § 31 (1) Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz 

(BbgAbfBodG) bzw. § 7 Bundesbodenschutzgesetztes (BBodSchG), die im Rahmen des 

Baugenehmigungsverfahrens bzw. während der Baumaßnahmen zu beachten sind.  

 Der Hinweis auf § 31 (1) BbgAbfBodG und § 7 BBodSchG wird in die Planzeichnung 

aufgenommen 

 

b) die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne 

des Bundesnaturschutzgesetzes 

Schutzgebiete 

Das Plangebiet befindet sich nicht in einem rechtlich gesicherten Schutzgebiet. Es sind 

auch keine geschützten Biotope oder andere Schutzobjekte nach dem Bundesnatur-

schutzgesetz (BNatSchG) vorhanden. Natura 2000-Gebiete sind ebenfalls nicht betroffen. 

 

c) umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit 

sowie die Bevölkerung insgesamt 

Immissionen/Emissionen 

Die Heinrich-Rau-Straße östlich des Plangebiets weist werktags eine Verkehrsmenge von 

ca. 13.000 Kfz/ 24 h auf (HOFFMANN-LEICHTER INGENIEURGESELLSCHAFT MBH 2013).  Durch den 

zusätzlichen Verkehr, welchen die Planungen der SWN auslösen, ist nur eine geringe 

Steigerung zu erwarten. Allerdings ist die Lärmbelastung durch den Verkehr bei der 

Planung des Verwaltungsgebäudes zu beachten, um gesunde Arbeitsverhältnisse zu 

gewährleisten. Eine entsprechende Festsetzung zum passiven Lärmschutz wird im B-Plan 

getroffen. 

Der Alte Stöffiner Weg im Norden des Plangebiets dient von der Heinrich-Rau-Straße her 

als Erschließungsstraße für die Mischgebiete (Bauquartier 6) und ein eingeschränktes 

Gewerbegebiet im Norden sowie für die Einfamilienhaussiedlung im Westen des Plangebiets 

und teilweise für das Krankenhausgelände (Wirtschaftshof, Hospiz, Parkplatz und 

Medizinisches Versorgungszentrum). Auf der Straße wird sich die Verkehrsbelastung durch 

das Vorhaben nicht wesentlich erhöhen. 

Vom Bauquartier 8.1 sind nur in geringem Maße neue Emissionen durch die gestiegene 

Zahl der Beschäftigten und evtl. vermehrtem Besucherverkehr zu erwarten. Die größten 

umweltbezogenen Auswirkungen werden in der Bauphase ausgelöst. Hiervon wäre das 
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Wohngebäude mit ambulanter Versorgung für Senioren an der Heinrich-Rau-Straße 1b am 

meisten betroffen. Da die Bauphase zeitlich begrenzt ist, kann bei Einhaltung der üblichen 

Arbeitszeiten und aller gesetzlichen Vorgaben auf der Baustelle von einer vertretbaren 

Belastung ausgegangen werden. Weitere störungsempfindliche Bereiche wie das 

Wohngebiet am Alten Stöffiner Weg und die Ruppiner Kliniken liegen zwischen 80 m und 

130 m entfernt, so dass hier in der Bauphase und auch in der Betriebsphase keine 

wesentlichen Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 

Im Bauquartier 8.2 sollen neben Verwaltungsräumen auch technische Anlagen und 

Werkstätten möglich sein, von denen höhere Lärmemissionen ausgehen können als im 

Bauquartier 8.1. Geplant ist derzeit eine Umnutzung des bestehenden Gebäudes als 

technische Anlage in Zusammenhang mit der beabsichtigten Geothermie-Bohrung in 

Bauquartier 7. Im Rahmen des Bauantrages wird eine Lärmuntersuchung in Hinblick auf 

schutzwürdige Nutzungen in der näheren Umgebung erstellt (siehe auch Kapitel 2.1.6).   

Mit Blick auf die in der Bauphase entstehenden Lärmbelastungen ist auch hier bei 

Einhaltung der üblichen Arbeitszeiten und gesetzlichen Bestimmungen auf der Baustelle 

von einer vertretbaren Belastung auszugehen. 

 

d) umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

Kulturgüter von Bedeutung sind im Plangebiet oder dessen unmittelbarer Umgebung nicht 

vorhanden. Auf sonstige Sachgüter, wie Nachbargebäude u. ä., hat das Vorhaben keine 

negativen Auswirkungen. 

Seitens der unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Ostprignitz-Ruppin wurden in 

der Stellungnahme vom 22.08.2022 keine Bedenken zur Planung geäußert. 

 

e) die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen 

und Abwässern 

Emissionen 

Mit Ausnahme der Bauphase ist nicht mit vermehrten Lärmemissionen, Staub o. ä. zu 

rechnen. Im späteren Betrieb wird es lediglich durch die leicht erhöhte Anzahl von 

Mitarbeitern und evtl. vermehrten Kundenverkehr am Standort zu geringfügig mehr 

Verkehrsbewegungen kommen (siehe auch Buchstabe c)).  

Abfall/Altlasten 

Die Abfallbeseitigung ist durch die Abfallentsorgungssatzung im Landkreis Ostprignitz-

Ruppin geregelt und wird durch den Landkreis als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger 

gewährleistet.  

Laut der Stellungnahme der Unteren Bodenschutzbehörde vom 21.07.2022 sind Altlasten 

im Plangebiet nicht bekannt und auch nicht zu erwarten. 

Entwässerung 

Die Böden im Plangebiet sind laut Untersuchungsbericht 2022/2034 der Fa. GEOTECS vom 

27.03.2022 aufgrund der geringen Durchlässigkeit und der teilweise eingelagerten 

undurchlässigen Schichten ohne zusätzliche Maßnahmen nur bedingt für die Versickerung 

geeignet. 
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Gemäß textlichen Festsetzungen des rechtskräftigen B-Plans sowie der avisierten 

Festsetzung, ist das anfallende Niederschlagswasser ortsnah auf den Flurstücken der 

Stadtwerke Neuruppin im B-Plan Nr. 4.2 zur Versickerung zu bringen. Für das Bauquartier 

8.1 wurde zum vorgenannten Bauantrag ein Entwässerungskonzept erstellt, das 

hauptsächlich der Entwässerung der zusätzlichen Parkplatzflächen dient und die 

Herstellung mehrerer Mulden in Kombination mit Rigolen vorsieht. Der bestehende zentral 

gelegene Teich, in den das Niederschlagswasser der befestigten Flächen entwässert wird, 

bleibt erhalten. 

 

f) die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente 

Nutzung von Energie 

Die SWN nutzen bereits seit 2012 E-Fahrzeuge. Im Plangebiet befindet sich auch eine 

öffentliche Ladesäule auf den Flächen des Parkplatzes entlang des Alten Stöffiner Weges. 

Neben E-Mobilität setzen die Stadtwerke auch auf Bio Erdgas-Mobilität. Weiterhin nutzen 

die Stadtwerke einen Mix aus regenerativen Energien auf ihrem Gelände. Auf dem Dach 

des geplanten Erweiterungsbaus im Bauquartier 8.1 sollen Solarmodule installiert werden. 

Parallel zur 3. Änderung des B-Plans Nr. 4.2 bereiten die SWN weiter westlich auf dem 

Betriebsgelände (Bauquartier 7) gerade die Bohrung zur Nutzung der Geothermie vor. Mit 

dem zukünftig dort geförderten Thermalwasser soll der überwiegende Teil des Bedarfs des 

Neuruppiner Fernwärmenetzes gedeckt werden. 

 

g) die Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, 

insbesondere des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts 

Im Landschaftsplan liegt die Plangebietsfläche gänzlich im Siedlungsbereich. Weitere 

Darstellungen zur Entwicklung der Fläche sind nicht enthalten. 

Trinkwasser 

Alle Brunnengalerien, die die Versorgung Neuruppins mit Trinkwasser sicherstellen werden 

von den Planungen aufgrund der gegebenen Distanzen von über 2 km Entfernung zu ihnen 

nicht berührt. 

Das gesamte Plangebiet befindet sich in der Wasserschutzzone III, festgesetzt durch 

Beschluss Nummer 125/72 vom 2. November 1972 des Kreistages Neuruppin und 

unterliegt den hier geltenden Verboten bzw. Nutzungseinschränkungen. 

 

h) die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch 

Rechtsverordnung zur Erfüllung von Rechtsakten der Europäischen Union 

festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden 

Ein solches Gebiet liegt hier nicht vor; Immissionsgrenzwerte sind aktuell nicht festgelegt. 

 

i) die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes 

nach den Buchstaben a, c und d 

Mögliche Wechselwirkungen zwischen den Belangen sind derzeit aufgrund der geplanten 

baulichen Anlagen und Nutzungen im Geltungsbereich der 3. Änderung des B-Plans Nr. 4.2 

nicht bekannt und auch in Zukunft nicht zu erwarten. 
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j) unbeschadet des §50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, die 

Auswirkungen, die aufgrund der Anfälligkeit der nach Bebauungsplan zulässigen 

Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind, auf die 

Belange nach den Buchstaben a bis d und i 

Vom Plangebiet selbst geht keine Gefährdung aufgrund der geplanten Nutzungen 

(Bauquartier 8.1 „Stadtwerke – Verwaltung“ mit den dazugehörigen Nebenanlagen und 

Bauquartier 8.2 „Stadtwerke – Betriebsgebäude“) aus. Die zulässigen Nutzungen selbst 

weisen keine Anfälligkeit für schwere Unfälle oder Katastrophen auf. Es werden keine 

technischen, chemischen oder anderen Prozesse mit Anfälligkeit für schwere Unfälle oder 

Katastrophen durch das Vorhaben realisiert. 

Es befinden sich keine störanfälligen Betriebe oder Industrieanlagen mit besonderer 

umweltrelevanter Bedeutung in der näheren Umgebung. Insgesamt ist nicht davon 

auszugehen, dass von den Betrieben im näheren Umkreis Gefahren für die geplante 

Nutzung der SWN ausgehen. 

 

1.5.6 Denkmalschutz 

Weder im Plangebiet noch in der näheren Umgebung (Umgebungsschutz) befinden 

Baudenkmale und Bodendenkmale. 

Seitens der unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Ostprignitz-Ruppin wurden in 

der Stellungnahme vom 22.08.2022 keine Bedenken zur Planung geäußert. 

Das Brandenburgische Landesamt für Denkmalpflege weist in der Stellungnahme vom 

07.07.2022 darauf hin, dass mit dem Vorhandensein von bisher unentdeckten 

Bodendenkmalen zu rechnen ist und verweist auf § 11 BbgDSchG, der bei Funden während 

der Bauarbeiten zu beachten ist. 

 Der Hinweis auf § 11 BbgDSchG wird in die Planzeichnung aufgenommen 

1.6 Planerisches Konzept 

1.6.1 Gebäudeplanung 

Das Bauvorhaben der SWN umfasst im Wesentlichen die Erweiterung des 

Verwaltungsgebäudes mit einem direkt angebauten Neubau auf dem eigenen Gelände. 

Durch den Erweiterungsbau und die zugehörigen notwendigen Verkehrs- und 

Stellplatzflächen wird ein Großteil der vorhandenen Freiflächen befestigt und versiegelt.  

Nach dem bisherigen Planungsstand soll das Betriebsgebäude von derzeit 34 m auf 

insgesamt etwa 55 m entlang der Heinrich-Rau-Straße verlängert werden. Die geplante 

Länge des Neubaus entlang des Alten Stöffiner Weges beträgt ab dem Eckbau etwa 32 m. 

Das Gebäude ist überwiegend 3-geschossig geplant; der Eckbau wird 4-geschossig sein. 

Auf dem Dach sind auf einer Fläche von 250 m² Solarpaneele vorgesehen sowie eine 

extensive Begrünung der Dachhaut. 

Das Bestandsgebäude am Alten Stöffiner Weg soll weitgehend in seiner Kubatur erhalten 

bleiben. Geplant ist derzeit eine Umnutzung des bestehenden Gebäudes als technische 

Anlage in Zusammenhang mit der beabsichtigten Geothermie-Bohrung in Bauquartier 7.  

1.6.2 Erschließung / ruhender Verkehr 

Die Erschließung des Plangebiets und des Parkplatzes erfolgt gebündelt über eine neue 

Zufahrt vom Alten Stöffiner Weg, gegenüber der Planstraße A, sodass die beiden näher zur 
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Heinrich-Rau-Straße gelegenen Zufahrten entfallen. Weiterhin gibt es eine Zufahrt von der 

Heinrich-Rau-Straße, die direkt auf das Stadtwerkegelände führt und vorrangig für 

Betriebsfahrzeuge genutzt wird. 

In der Begründung zum B-Plan 4.2 werden zum Thema Erschließung in Kapitel 7 folgende 

Angaben gemacht: 

„Mit der Wiederbelebung und Aktivierung des gewerblich geprägten Gebietes beidseitig der 

Planstraße A wird es notwendig, den Alten Stöffiner Weg zumindest bis zur Abzweigung 

der Planstraße A so auszubauen, dass dort LKW-Begegnungsverkehr möglich ist. Dieses 

bedeutet für die Planstraße A und den Alten Stöffiner Weg die Herstellung von 6,5 m breiten 

Fahrbahnen. … Im Alten Stöffiner Weg ist die Breite der Verkehrsfläche im B-Plan 

ausreichend, so dass dort 2 separate Ausfahrspuren (Anmerkung: auf die Heinrich-Rau-

Straße) gebaut werden können.“ 

Die Erschließung des Plangebietes ist damit gesichert. 

 

Weiterhin heißt es dort:  

„Aufgrund des planerischen Zieles der Lenkung des Gewerbeverkehrs auf den Alten 

Stöffiner Weg wird es notwendig, für die von Süden kommenden Fahrzeuge in der Heinrich-

Rau-Straße eine ausreichend lange Linksabbiegespur einzurichten, damit es während der 

Hauptverkehrszeiten nicht zu einem Rückstau bis in den Knotenbereich Heinrich-Rau-

Straße/ Fehrbelliner Straße kommt.“ 

Diese Linksabbiegerspur wurde bereits gebaut. 

 

Ruhender Verkehr 

Für die Mitarbeiter:innen und Besucher:innen der SWN sind ausreichend Kfz-Stellplätze 

und Radabstellanlagen herzurichten. Orientiert an den Leitfäden des Landes Brandenburgs 

sind je 40 m² Nutzfläche von Gebäuden mit Büro-, Verwaltungs- und Praxisräumen ein 

KFZ-Stellplatz und ein Radabstellplatz herzurichten (MIR 2005). Gemäß der aktuellen 

Außenanlagenplanung werden innerhalb des Sondergebietes 37 Pkw-Stellplätze und auch 

Radabstellanlagen hergestellt. Zusätzliche Stellplätze und Radabstellanlagen können in 

zumutbarer Entfernung auf dem weiteren Stadtwerkegelände entstehen. Zudem sind auf 

der gegenüberliegenden Seite des Alten Stöffiner Weges noch weitere Pkw-Stellplätze 

(Bauquartier 4.3 des rechtskräftigen B-Plans Nr. 4.2, 2. Änderung) geplant. 

 

1.6.3 Freiflächen und Versickerung von Niederschlagswasser 

Der Anteil an reinen Grünflächen ist aufgrund der insgesamt sehr beengten Situation auf 

dem Grundstück der SWN und der benötigten Stellplätze sehr gering und überwiegend auf 

die Randbereiche begrenzt. 

Da das Niederschlagswasser nach § 54 (4) Brandenburgisches Wassergesetz grundsätzlich 

auf den Grundstücken zur Versickerung zu bringen ist, wurden seitens der SWN im Vorfeld 

hydrologische Untersuchungen veranlasst, um die Eignung und Durchlässigkeit des 

anstehenden Bodens zu ermitteln. Das Ergebnis der hydrologischen Untersuchungen der 

Firma GEOTECS vom März 2022 weist das Gelände als nur bedingt bis wenig geeignet für 

eine Versickerung von Niederschlagwasser aus. 

Durch die geplante zusätzliche Versiegelung im Bauquartier 8.1 wurde für die 

Baugenehmigung ein Entwässerungskonzept notwendig. Dieses sieht neben der 
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Weiternutzung des Teichs, in den bereits das Niederschlagswasser von den bestehenden 

befestigten Flächen entwässert wird, mehrere Standorte für Versickerungsmulden mit 

ober- und unterirdischen Notüberläufen vor. Zusätzlich ist im Bereich der Zufahrt vom 

Alten Stöffiner Weg eine unterirdische Versickerungsrigole mit einer Flächengröße von 

100 m² vorgesehen. Aufgrund der schlechten Versickerungsfähigkeit der anstehenden 

Böden ist laut Entwässerungskonzept teilweise ein gedrosselter Abfluss in den 

Regenwasserkanal notwendig. 

Die Versickerungsmulden werden mit Rasen eingesät und zum Teil mit Bäumen bepflanzt. 

Neben den drei Linden, die zugunsten der Feuerwehrzufahrt und –stellfläche an der 

Heinrich-Rau-Straße entfernt werden müssen und in die Mulden entlang des Alten Stöffiner 

Weges versetzt werden sollen, sind nach dem Freiflächenkonzept zur Baugenehmigung 

noch 7 weitere Bäume innerhalb des Geltungsbereichs geplant. Weitere Baumpflanzungen 

sind außerhalb des Plangebietes entlang des Teiches als Abgrenzung zum 

Blockheizkraftwerk vorgesehen. 

 

 

Abbildung 4: Freiflächengestaltungsplan - Genehmigungsplanung (Juli 2023) 
 Hradil Landschaftsarchitektur 
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2 Übersicht der Festsetzungen 

2.1 Städtebauliche Festsetzungen 

Das Bauquartier 8 enthielt im ursprünglichen B-Plan Nr. 4.2 zwei mittels Baugrenzen 

festgesetzte Baufelder - eines am Alten Stöffiner Weg mit Erweiterungsmöglichkeit über 

den Bestand hinaus (Bauquartier 8.1) und eines an der Heinrich-Rau-Straße mit dem 

Hauptgebäude (Bauquartier 8.2). Für beide Baufelder galten identische Festsetzungen zu 

Art und Maß der Nutzung. 

Mit Inkrafttreten der 3. Änderung werden innerhalb des Geltungsbereichs die 

zeichnerischen und textlichen Festsetzungen des B-Plans Nr. 4.2 ersetzt. 

Von den 13 ursprünglichen städtebaulichen Festsetzungen betrifft lediglich die Festsetzung 

„Nr. 9 Lärmschutzmaßnahmen an der Heinrich-Rau-Straße“ den Änderungsbereich und 

wird in angepasster Form übernommen (städtebauliche Festsetzung 4.1).  

2.1.1 Art der baulichen Nutzung 

(§ 9 (1) Nr. 1 i. V. m. § 11 BauNVO) 

Insgesamt sind die hier festgesetzten Nutzungen angelehnt an diejenigen in 

Gewerbegebieten gem. § 8 BauNVO. Da die Nutzungsänderungen bei der 3. Änderung des 

B-Plans Nr. 4.2 jedoch auf den besonderen Betriebszweck der Stadtwerke Neuruppin 

abgestimmt sind, wird die ursprüngliche Art der Nutzung für beide Bauquartiere geändert, 

von Flächen für die Versorgung, in sonstiges Sondergebiet „Stadtwerke“ mit den 

Teilbereichen  

• Bauquartier 8.1 mit der Art der Nutzung „Stadtwerke – Verwaltung“ (Heinrich-Rau-

Straße/Alter Stöffiner Weg) und 

• Bauquartier 8.2 mit der Art der Nutzung „Stadtwerke – Betriebsgebäude“, das 

wesentlich kleiner ist und im rückwärtigen Bereich des Alten Stöffiner Weges liegt. 

Bei der Nutzung des geplanten Gebäudekomplexes des Bauquartiers 8.1 liegt der Fokus im 

Bereich Verwaltung und Besucherservice, in dem Gebäude des Bauquartiers 8.2 sollen 

neben der Verwaltung v. a. auch technische Anlagen und Werkstätten untergebracht 

werden können. 

 

1. Art der Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 i. V. m. § 11 BauNVO) 

1.1 Im Bauquartier 8.1 „Stadtwerke – Verwaltung“ sind Verwaltungs-, Büro- und 

Geschäftsgebäude der Stadtwerke Neuruppin zulässig.  

1.2 Im Bauquartier 8.2 „Stadtwerke – Betriebsgebäude“ sind Gebäude und Anlagen 

zulässig, die der Verwaltung und den weiteren Betriebszwecken der Stadtwerke dienen wie 

Werkstätten, Lagerhäuser und technische Anlagen. 

 

2.1.2 Maß der Nutzung 

(§ 9 (1) Nr. 1 i. V. m. §§ 16 und 19 BauNVO) 

Die derzeitige Grundflächenzahl (GRZ) von 0,6 bleibt für Bauquartier 8.1 und Bauquartier 

8.2 bestehen, da dies ausreichend für die geplante bauliche Entwicklung ist. 
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Die zulässige Zahl der Vollgeschosse wird im Bauquartier 8.1 von 3 auf maximal 4 

Vollgeschosse erhöht. Im Bauquartier 8.2 sind weiterhin 3 Vollgeschosse zulässig. Damit 

passen sich die geplanten Gebäude der SWN in ihrer Geschossigkeit an die umgebende 

Bebauung (Altenwohnheim, DDR-Wohnkomplexe, Ruppiner Kliniken) an. 

Die Geschossflächenzahl (GFZ) wird, entsprechend der höheren zulässigen Geschossigkeit, 

im Bauquartier 8.1 von 1,0 auf 1,2 erhöht. Im Bauquartier 8.2 bleibt sie bei 1,0. 

 

2.1.3 Bauweise/Überbaubare Grundstücksflächen/Stellung baulicher Anlagen 

(§ 9 (1) Nr. 2 i. V. m. §§ 22 und 23 BauNVO) 

In beiden Bauquartieren werden die Baufelder durch Baugrenzen zeichnerisch festgesetzt. 

Im Bauquartier 8.1 orientiert sich das Baufeld am Bestandsgebäude bzw. an der konkreten 

Planung für das Hauptverwaltungsgebäude und die Freianlagen im Sondergebiet. Zum 

Alten Stöffiner Weg verläuft die Baugrenze im Bauquartier 8.1 parallel in einem Abstand 

von 8 m. Aufgrund der geplanten Länge des Baukörpers an der Heinrich-Rau-Straße wird 

eine abweichende Bauweise festgesetzt. In Hinsicht auf die Großmaßstäblichkeit der DDR-

Wohnkomplexe auf der gegenüberliegenden Seite der Heinrich-Rau-Straße und auch durch 

die Gliederung des Verwaltungsgebäudes in drei Hauptvolumina mit Treppenräumen in den 

zurückspringenden verbindenden Elementen ist eine Gebäudelänge von über 50 m 

städtebaulich vertretbar und zur effizienten Flächennutzung an dieser Stelle erwünscht. 

 

2. Abweichende Bauweise (§ 9 (1) Nr. 2 i. V. m. § 23 BauNVO) 

2.1 Die Länge der Gebäude an der Heinrich-Rau-Straße im Bauquartier 8.1 darf 60 m, 

gemessen parallel zur straßenseitigen Baugrenze, nicht überschreiten. 

 

Die Baugrenze in Bauquartier 8.2 verläuft in einem Abstand von 3 m parallel zum Alten 

Stöffiner Weg und wird im Südwesten bis an die Grenze des Geltungsbereiches gezogen. 

Insgesamt orientiert sich die Baugrenze an dem vorhandenen Baukörper; Nach Maßgabe 

der festgesetzten GRZ und Geschossigkeit sind im geringen Umfang bauliche 

Erweiterungen möglich, entsprechend des Bedarfs der SWN. 

2.2 Technische Festsetzungen  

2.1.4 Flächen für die Regenwasserbeseitigung 

Nach § 54 (4) Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG) ist Niederschlagswasser zu 

versickern soweit eine Verunreinigung des Grundwassers nicht zu besorgen ist und 

sonstige Belange nicht entgegenstehen. Kommunen können diese Verpflichtung auch als 

Festsetzung in Bebauungspläne aufnehmen; die Wasserbehörde ist zu beteiligen.  

Die grundsätzliche Verpflichtung zur Versickerung innerhalb des Plangebietes wurde im B-

Plan Nr. 4.2 durch die grünordnerische Festsetzung Nr. 9 geregelt. Diese Festsetzung wird 

in angepasster Form in die 3. Änderung übernommen (siehe Kapitel 2.4). 

Die SWN haben für das geplante Vorhaben im Bauquartier 8.1 ein Entwässerungskonzept 

für die dezentrale Regenwasserentsorgung erstellt, das auch Flächen des Bauquartiers 7 

einbezieht, welches nicht zum Geltungsbereich der 3. Änderung des B-Plans Nr. 4.2 gehört. 

Auf die genaue Verortung der Flächen bzw. Anlagen im Geltungsbereich wird verzichtet, 

um bei eventuell notwendigen baulichen Veränderungen Spielraum zu haben.  



Fontanestadt Neuruppin, 3. Änderung B-Plan Nr. 4.2 „Am Stöffiner Weg“ Oktober 2023 

23 

Im Bauquartier 8.2 werden durch die Festsetzungen im geringen Umfang zusätzliche 

Versiegelungen ermöglicht. Bei zukünftigen baulichen Planungen für das Bauquartier 8.2 

ist die Notwendigkeit weiterer Flächen für die Regenwasserentsorgung zu prüfen. Diese 

sind in beiden Bauquartieren auch außerhalb der Baugrenze zulässig. Die genaue 

Verortung kann damit auf der Bauantragsebene erfolgen. 

 

3. Flächen für die Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser § 9 (1) Nr. 14 

BauGB i. V. m. § 14 (2) BauNVO 

3.1 Flächen und Anlagen für die Rückhaltung und Versickerung des Niederschlagswassers 

sind auch außerhalb der Baugrenzen zulässig. 

 

2.1.5 Technische Erschließung / Infrastruktur/ Abfall 

Die technische Erschließung sowie die sonstige technische Infrastruktur im Gebiet sind 

vorhanden. Die Versorgung mit den notwendigen Medien wie Strom, Gas, Wasser und 

Kommunikationsnetzen sowie die Abfallentsorgung im Plangebiet sind gesichert. 

 Festsetzungen sind zum momentanen Planungsstand nicht erforderlich. 

 

2.1.6 Immissionsschutz 

Im Bauquartier 8. 1 ist aufgrund der geplanten Nutzung als Verwaltungsgebäude davon 

auszugehen, dass außer während der Bauphase nur in geringem Maße Lärmbelastungen 

entstehen. Im späteren Betrieb wird es lediglich durch die erhöhte Anzahl von Mitarbeitern 

und evtl. vermehrtem Kundenverkehr am Standort zu geringfügig mehr Verkehrs-

bewegungen kommen. Dagegen ist für ein möglichst ungestörtes Arbeiten im Gebäude an 

der viel befahrenen Heinrich-Rau-Straße eine Festsetzung zum passiven Lärmschutz 

erforderlich. Im ursprünglichen B-Plan Nr. 4.2 regelt die städtebauliche Festsetzung Nr. 9 

Lärmschutzmaßnahmen an der Heinrich-Rau-Straße. Diese Festsetzung wird in 

angepasster Form übernommen. 

 

4. Lärmschutzmaßnahmen (§ 9 (1) Nr. 24 BauGB) 

4.1 Im Bauquartier 8.1 sind auf den Bauflächen in einer Tiefe von 30 m parallel zur 

Baugebietsabgrenzung entlang der Heinrich-Rau-Straße in den dort zu errichtenden 

Gebäuden durch geeignete Grundrissgestaltung die Räume zum dauerhaften Aufenthalt 

von Menschen an den lärmabgewandten Gebäudeseiten anzuordnen. Soweit eine 

Anordnung dieser Räume an den lärmabgewandten Gebäudeseiten nicht möglich ist, muss 

für diese Räume ein ausreichender Lärmschutz durch bauliche Maßnahmen an Außentüren, 

Fenstern, Außenwänden und Dächern der Gebäude geschaffen werden. Die Fenster und 

Türen an den der Lärmquelle (Straßenverkehrslärm) zugewandten Seite müssen die 

Kriterien der Schallschutzfensterklasse 4 genügen (Schalldämm-Maß 44 dB (A)) und es 

muss für eine schalldämmende Lüftung Sorge getragen werden. Beim Bau von den 

Aufenthaltsräumen, vorgelagerten Wintergärten oder verglasten Balkons muss die 

Lärmminderung um 44 dB (A) mittels der Summe beider Fenster zwischen Außenwand und 

Aufenthaltsraum erreicht sein. 

 

In dem Bestandsgebäude im Bauquartier 8.2 sollen nach der aktuellen Planung die 

technischen Anlagen (Wärmepumpen) untergebracht werden. Bauquartier 8.2 ist umgeben 
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von weiteren Flächen für Ver- und Entsorgung der Stadtwerke (direkt anschließend Baufeld 

7, Baufeld 9 „Heizwerk“, sowie Gegenüber auf der nördlichen des Stöffiner Wegs liegen die 

Bauquartiere 4.1. Stadtwerke- „Gas“, 4.2 Stadtwerke, 4.3 Stadtwerke „Stellplätze“).  

Gegenüber am Alten Stöffiner Weg liegen ein eingeschränktes Gewerbegebiet 

(Bauquartier 4) mit einer großflächigen gewerblichen Nutzung, die nicht störempfindlich 

ist, sowie ein Mischgebiet (Bauquartier 6) mit einer ebenfalls nicht störempfindlichen 

gewerblichen Nutzung und dem Wohngebäude mit ambulanter Versorgung für Senioren an 

der Heinrich-Rau-Straße. Der Abstand zum Wohngebäude beträgt etwa 80 m. 

In weiterer Entfernung, jeweils etwa 100 m entfernt, befinden sich mit dem Allgemeinen 

Wohngebiet sowie auf dem Gelände der Kliniken andere, z.T. schutzwürdige, Nutzungen. 

Aufgrund der Entfernung und vorhandener abschirmender Bebauung wird davon 

ausgegangen, dass hier kein Konflikt bzgl. Lärmimmissionen entsteht. 

Die SWN lassen für die Wärmepumpen eine Schallemissionsprognose erstellen und werden 

das Technikgebäude im Rahmen der Umbaumaßnahmen so ausstatten, dass die 

gesetzlichen Vorgaben zum Lärmschutz für die angrenzenden Bauquartiere eingehalten 

werden. Der Nachweis erfolgt im Rahmen der Baugenehmigung. Daher kann hier auf eine 

Festsetzung im B-Plan verzichtet werden. 

 

2.1.7 Feuerwehrwege 

Feuerwehrwege (Aufstellflächen und Bewegungsflächen) sind an der Einmündung des Alten 

Stöffiner Weges zur Heinrich-Rau-Straße geplant. Die Zufahrt erfolgt über den Alten 

Stöffiner Weg. Die Flächen werden mit Schotterrasen und Rasengittersteinen so befestigt, 

dass die Fahrzeuge nicht einsinken und auch sicher abgestützt werden können.  

Feuerwehrwege werden im Baugenehmigungsverfahren festgelegt und müssen sich nach 

den Anforderungen des § 5 der Brandenburgischen Bauordnung (BbgBO) richten, wo u.a. 

Regelungen zu Aufstellflächen und Bewegungsflächen für Feuerwehrfahrzeuge getroffen 

werden. Konkretisierende Anforderungen (Breite, Fläche, Abstände, Befestigung und 

Tragfähigkeit) finden sich in der Muster-Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr (MRFlFw, 

in der Fassung vom Februar 2007, zuletzt geändert durch Beschluss der Fachkommission 

Bauaufsicht vom Oktober 20091), die in Brandenburg den Status einer Technischen 

Baubestimmung hat und entsprechend zu beachten ist. 

Festsetzungen im Bebauungsplan sind nicht erforderlich. Auf der Planzeichnung erfolgt ein 

Hinweis auf § 5 BbgBO und die Muster-Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr (siehe 

Kapitel 2.7). 

 

2.1.8 Verkehrsflächen 

Die festgesetzten Verkehrsflächen liegen auf den Flurstücken 3400 und 3308 der SWN und 

wurden in den Änderungsbereich übernommen, um die geplante Feuerwehrwege und damit 

das Gesamtkonzept des Vorhabens abbilden zu können, auch wenn hierzu keine 

Festsetzungen erfolgen. Die Feuerwehrwege liegen anteilig auf der öffentlichen Grünfläche 

und der Verkehrsfläche. 

Die Festsetzung des Bereichs ohne Zu- und Ausfahrt soll sicherstellen, dass neben dem 

Alten Stöffiner Weg und der südlichen Zufahrt zur SWN keine weiteren Abzweigungen von 

                                           
1 Im Internet unter: https://www.bauministerkonferenz.de/verzeichnis.aspx?id=991&o=759O986O991 

 

https://www.bauministerkonferenz.de/verzeichnis.aspx?id=991&o=759O986O991
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der vielbefahrenen Heinrich-Rau-Straße entstehen, die den Verkehrsfluss unnötig 

beeinträchtigen könnten. Da sich hier die Planungsabsichten nicht geändert haben, wird 

diese Festsetzung ohne Änderung übernommen. Die Zufahrt für die Feuerwehr erfolgt vom 

Alten Stöffiner Weg aus. 

2.3 Gestalterische Festsetzungen (örtliche Bauvorschriften) 

Es werden keine gestalterischen Festsetzungen getroffen. Die Planung für den Anbau im 

Bauquartier 8.1 orientiert sich an dem vorhandenen Gebäude bzw. an den baulichen 

Anforderungen für die Nutzungen im Bauquartier 8.2. 

2.4 Öffentliche Grünfläche 

Entlang der Heinrich-Rau-Straße wurde nach § 9 (1) Nr. 15 BauGB im ursprünglichen B-

Plan Nr. 4.2 eine öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Verkehrsbegleitgrün“ 

(VBG) festgesetzt, um zusätzlich zur der Festsetzung des Bereichs ohne Ein- und Ausfahrt 

sicherzustellen, dass an der Heinrich-Rau-Straße im Abschnitt zwischen dem Alten 

Stöffiner Weg und der südlichen Zufahrt des Geländes der SWN keine weiteren Zufahrten 

entstehen (siehe Kapitel 2.1.8). Da sich hier die Planungsabsichten nicht geändert haben, 

wird die öffentliche Grünfläche in zeichnerisch angepasster Form in die 3. Änderung 

übernommen. Ein kleiner Teil der Grünfläche wird von der geplanten Feuerwehrzufahrt und 

-aufstellfläche in Anspruch genommen, die mit Schotterrasen und Rasengittersteinen 

befestigt wird. 

2.5 Grünordnerische Festsetzungen 

Die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Ostprignitz-Ruppin hat in ihrer Stellung-

nahme vom 19.07.2022 darauf hingewiesen, dass Maßnahmen aus der Eingriffsreglung 

oder artenschutzrechtliche Maßnahmen, welche für den Änderungsbereich der 

rechtwirksamen Satzung gelten, in die 3. Änderung zu übernehmen bzw. zu transformieren 

und in der Planbegründung darzustellen sind. 

Innerhalb des Geltungsbereichs der 3. Änderung wurden im ursprünglichen B-Plan Nr. 4.2 

lediglich in der öffentlichen Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Verkehrsbegleitgrün 

(VBG) entlang der Heinrich-Rau-Straße fünf neu zu pflanzende Straßenbäume festgesetzt, 

die der Durchgrünung des Straßenraumes dienen sollen. Es wurden sechs Bäume (Linden) 

gepflanzt. Aufgrund der geplanten Feuerwehrzufahrt und -aufstellfläche sowie der 

erweiterten Zuwegung zum Haupteingang an der Heinrich-Rau-Straße müssen drei der 

noch jungen Bäume versetzt werden (siehe grünordnerische Festsetzungen Nr. 1.2 und 

1.3). 

Im weiteren Plangebiet sind überwiegend Obstbäume vorhanden, die für das Vorhaben 

weichen müssen. Obstgehölze fallen nicht unter die Gehölzschutzsatzung der Stadt 

Neuruppin. Die drei Bäume am Teich (Trauerweide, Linde und Schwarzerle) bleiben 

erhalten. 

An der Ecke Alter Stöffiner Weg und Heinrich-Rau-Straße ist auf einem kleinen Abschnitt 

der öffentlichen Grünfläche und der öffentlichen Verkehrsfläche die Anlage der 

Feuerwehrzufahrt und Aufstellfläche geplant (siehe Kapitel 2.7, Hinweis Nr. 4). 
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Im B-Plan Nr. 4.2 wurden weitere grünordnerische Festsetzungen getroffen, die den 

Geltungsbereich der 3. Änderung betreffen und in angepasster Form übernommen werden.  

In Tabelle 1 sind sowohl die ursprünglichen also auch neu formulierten grünordnerischen 

Festsetzungen aufgelistet mit der Begründung für eine Übernahme bzw. für eine Nicht-

Übernahme. 
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Grünordnerische Festsetzung 

BP 4.2 

Grünordnerische Festsetzung 

3. Änderung BP 4.2 

Gründe für eine Übernahme bzw. für 

eine Nicht-Übernahme  

1. Festsetzung zu Baumpflanzungen und -

erhaltungen  

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB wird 

festgesetzt, dass bei Baumpflanzungen 

Baumscheiben von 10 qm Flächengröße von 

Versiegelung freizuhalten sind. Zu pflanzende 

und zu erhaltende Bäume sind dauerhaft zu 

erhalten und bei natürlichem Abgang mit 

derselben Baumart mit der Mindestqualität 

"Hochstamm, StU 16 - 18cm" oder der bei der 

jeweiligen Pflanzung verwendeten 

Pflanzqualität zu ersetzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pflanzflächen (§ 9 (1) Nr. 25 a+b) 

1.1 Bei Baumpflanzungen sind 

Baumscheiben mit einer Fläche von 

mind. 8 m² von Versiegelung 

freizuhalten. Bei Neuanpflanzungen sind 

Laubbäume der Artenliste 1 Laubbäume 

des B-Plans Nr. 4.2 bzw. an den 

Klimawandel angepasste Arten mit der 

Mindestqualität „Hochstamm, StU 14-

16 cm“ zu verwenden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1.1: Aufgrund der Auswirkungen und 

Folgen des Klimawandels wird die 

Möglichkeit geschaffen, abweichend von 

der Pflanzliste 1: Laubbäume, an den 

Klimawandel angepasste Baumarten2 anzu-

pflanzen, um eine nachhaltige Durch-

grünung im Plangebiet zu gewährleisten.  

Da im Plangebiet die Platzverhältnisse für 

die Anpflanzung von Bäumen sehr beengt 

sind, wird die Größe der Baumscheiben 

reduziert von 10m² auf 8m². Dies ist 

genügend Fläche für das Anwachsen und 

die Entwicklung. 

Die Pflanzqualität wird reduziert von 

„Hochstamm, StU 16 - 18cm“ auf 

Hochstamm, StU 14-16 cm“, da bei 

jüngeren Bäumen der Anwuchserfolg eher 

gewährleistet ist. 

 

 

                                           
2  An den Klimawandel angepasste Bäume sind Baumarten, die eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels zeigen. Der Klimawandel 

hat eine Reihe von Auswirkungen auf die Umwelt, darunter steigende Temperaturen, veränderte Niederschlagsmuster, häufigere extreme Wetterereignisse und zunehmende 

Trockenheit. Diese Veränderungen können sich negativ auf viele Baumarten auswirken, da sie für ihre optimale Entwicklung spezifische klimatische Bedingungen benötigen. 

An den Klimawandel angepasste Bäume haben bestimmte Merkmale, die ihnen helfen, besser mit den veränderten Umweltbedingungen zurechtzukommen. 
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Grünordnerische Festsetzung 

BP 4.2 

Grünordnerische Festsetzung 

3. Änderung BP 4.2 

Gründe für eine Übernahme bzw. für 

eine Nicht-Übernahme  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Die zum Erhalt festgesetzten Bäume 

(Linden) sind auf Dauer zu erhalten, zu 

schützen und bei Abgang zu ersetzen. 

Für die Ersatzpflanzungen und die 

Neuanpflanzung sind nur Bäume gleicher 

Art bzw. an den Klimawandel angepasste 

Arten mit der Mindestqualität 

„Hochstamm, StU 14-16 cm“ zulässig. 

1.3 An den festgesetzten Standorten für 

Baumpflanzungen entlang des Alten 

Stöffiner Weges sind die drei für die 

Anlage der Feuerwehraufstellfläche bzw. 

für die erweiterte Zuwegung zu 

entfernenden Linden an der Heinrich-

Rau-Straße sowie eine zusätzliche Linde 

gleicher Art und Qualität wieder bzw. neu 

anzupflanzen, zu erhalten, zu schützen 

und bei Abgang zu ersetzen. Für 

Ersatzpflanzungen sind nur Bäume 

gleicher Art bzw. an den Klimawandel 

angepasste Arten mit der Mindestqualität 

„Hochstamm, StU 14-16 cm“ zulässig. 

 

zu 1.2 und 1.3:  

Als neue Standorte der zu versetzenden 

Linden sind die geplanten Ver-

sickerungsmulden am Alten Stöffiner Weg 

vorgesehen. Da es sich um noch sehr 

junge Bäume handelt, sollte die Versetzung 

möglich sein. Die zu versetzenden Bäume 

zzgl. eines neu zu pflanzenden Baumes 

gleicher Art werden zeichnerisch und 

textlich zum Pflanzen/Erhalt/Ersatz 

festgesetzt. Die verbleibenden drei Linden 

werden zeichnerisch und textlich zum 

Erhalt/Ersatz festgesetzt. 

 

Zwei der zu Pflanzung festgesetzten Bäume 

entlang des Stöffiner Wegs können auf die 

Anzahl der für Stellplätze zu pflanzende 

Bäume angerechnet werden. Die 

Versetzung bzw. Anpflanzung der 

Straßenbäume soll vorrangig erfolgen. 
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Grünordnerische Festsetzung 

BP 4.2 

Grünordnerische Festsetzung 

3. Änderung BP 4.2 

Gründe für eine Übernahme bzw. für 

eine Nicht-Übernahme  

 

Artenliste 1: Laubbäume (Pflanzqualität. 

Hochstamm, 14 - 16 cm StU) 

Acer campestre - Feldahorn 

Acer platanoides - Spitzahorn 

Betula pendula - Sandbirke 

Fraxinus excelsior - Gemeine Esche 

Pyrus pyraster - Holzbirne 

Salix caprea - Sal-Weide 

Quercus robur – Stieleiche 

 

 

Die Artenliste 1: Laubbäume des ursprüng-

lichen B-Plans Nr. 4.2 wird übernommen; 

Die Pflanzqualität wird geändert 

(s. Nr. 1.1). 

2. Einzelbaumerhaltungen 

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB wird 

festgesetzt, dass die in der gemäß § 9 Nr. 1 

Abs. 15 BauGB als private Grünfläche 

festgesetzte Fläche vorhandenen Bäume bei 

der Anlage einer Durchwegung oder 

Parkplatzerweiterung zu erhalten und vor 

Beeinträchtigungen zu schützen sind. Bäume 

sind nach deren natürlichem Abgang nicht zu 

ersetzen. Die am Stöffiner Weg gemäß § 9 Nr. 

1 Abs. 25 b zu erhaltenden Bäume sind durch 

Kronenschnitt (Entfernung von Totholz) bis zu 

ihrem natürlichen Abgang zu erhalten. Bei 

Abgängigkeit ist eine Ersatzpflanzung an 

demselben Standort in der Pflanzqualität der 

Artenliste 1 vorzunehmen. 

2. Einzelbaumerhaltungen 

keine Übernahme 

 

 

betrifft nicht die Flächen der 3. Änderung 

3. Einzelbaumpflanzungen 

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB wird 

festgesetzt, dass auf den in der Planzeichnung 

3. Einzelbaumpflanzungen 

keine Übernahme 

 

 

betrifft nicht die Flächen der 3. Änderung 
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Grünordnerische Festsetzung 

BP 4.2 

Grünordnerische Festsetzung 

3. Änderung BP 4.2 

Gründe für eine Übernahme bzw. für 

eine Nicht-Übernahme  

festgesetzten Standorten für Baumneu-

pflanzungen großkronige Laubbäume der 

Artenliste 1 in der dort angegebenen Mindest-

qualität anzupflanzen sind. Für die Baumneu-

pflanzungen am Alten Stöffiner Weg sind 

Robinien i.S. in der Pflanzqualität 

"Hochstamm, 14-16cm StU" anzupflanzen. 

Ausgenommen sind die Baumneupflanzungen 

in der Rudolf-Wendt- Straße und parallel der 

Planstraße B. Die dort festgesetzten Baum-

standorte sind mit Malus hybrida "Hillieri" 

(Zierapfel) der Pflanzqualität "Hochstamm, 14-

16cm StU" anzupflanzen. 

4. Heckenpflanzung in den Bauquartieren 

Nr. 3, 4 und 11  

In den südlichen Rändern des Bauquartiers Nr. 

3, am nördlichen, westlichen und südlichen 

Rand des Bauquartiers Nr. 4 sowie am 

östlichen Rand des Bauquartiers Nr. 11 gemäß 

§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB festgesetzten 

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und 

Sträuchern sind Sträucher der Artenliste 2 in 

der dort angegebenen Mindestqualität in einer 

Pflanzdichte von 1 Gehölz pro 1,5 qm 

Pflanzfläche anzupflanzen. 1. Änderung des B-

Plans Nr. 4.2 4. Heckenpflanzung in den 

Bauquartieren Nr. 3 Am südlichen Rand des 

Bauquartiers Nr. 3 sind auf der gemäß § 9 

Abs. 1 Nr. 25a BauGB festgesetzten Flächen 

4. Heckenpflanzung in den 

Bauquartieren Nr. 3,4 und 11 

keine Übernahme 

 

betrifft nicht die Flächen der 3. Änderung 
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Grünordnerische Festsetzung 

BP 4.2 

Grünordnerische Festsetzung 

3. Änderung BP 4.2 

Gründe für eine Übernahme bzw. für 

eine Nicht-Übernahme  

zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern, 

Sträucher der Artenliste 2 in der dort 

angegebenen Mindestqualität in einer 

Pflanzdichte von 1 Gehölz pro 1,5 qm 

Pflanzfläche anzupflanzen. 

5. Heckenpflanzung in den öffentlichen 

Grünflächen  

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB wird 

festgesetzt, dass in den öffentlichen 

Grünflächen nordöstlich an die öffentliche 

Verkehrsfläche mit der Zweckbestimmung 

„Geh- und Radweg“ innerhalb der dort 

festgesetzten Flächen zum Anpflanzen 

Sträucher der Artenliste 2 in der dort 

angegebenen Mindestqualität in einer 

Pflanzdichte von 1 Gehölz pro 1,5 qm 

Pflanzfläche anzupflanzen sind. Für die 

Planzungen wird die Verwendung von giftigen 

Gehölzen ausgeschlossen. 

5. Heckenpflanzung in den 

öffentlichen Grünflächen 

keine Übernahme 

 

 

betrifft nicht die Flächen der 3. Änderung 

6. SPE-Fläche 

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB wird 

festgesetzt, dass in der SPE 1-Fläche der 

Ackerrandbereich in Teilen als Wiese zu 

entwickeln ist und mit Gehölzen zu ergänzen. 

Die Gehölzpflanzung erfolgt in einer 

Pflanzdichte von 1 Gehölz pro 3 qm 

Pflanzfläche der Artenliste 2 in der dort 

angegebenen Mindestqualität. Die SPE 2-

6. SPE-Fläche 

keine Übernahme 

 

 

betrifft nicht die Flächen der 3. Änderung 
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Grünordnerische Festsetzung 

BP 4.2 

Grünordnerische Festsetzung 

3. Änderung BP 4.2 

Gründe für eine Übernahme bzw. für 

eine Nicht-Übernahme  

Fläche ist entsprechend der SPE 1-Fläche zu 

entwickeln und mit Gehölzpflanzungen als 

Knicks entlang des öffentlichen Fuß- und 

Radweges zu ergänzen, gemäß Artenliste 2 in 

der dort angegebenen Pflanzqualität. Partiell 

sind ergänzende Baumpflanzungen 

entsprechend der Artenliste 1 vorzunehmen. 

7. Weitere Anpflanzungen in den 

Grünflächen 

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB wird 

festgesetzt, dass die in der öffentlichen 

Grünfläche nördlich des Bauquartiers Nr. 4 

gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 17 BauGB festgesetzte 

Fläche für Aufschüttungen zu bepflanzen ist 

mit Sträuchern der Artenliste 2 in der dort 

angegebenen Pflanzqualität in einer 

Pflanzdichte von 1 Gehölz pro 1,5 qm 

Pflanzfläche. Die in der Planzeichnung 

festgesetzte Geländeaufschüttung in der 

privaten Grünfläche der Klinik, südöstlich der 

Stadtwerkefläche und westliche des 

Bauquartiers Nr. 10 ist bis zu einer Höhe von 

2,0 m über gewachsenen Boden aufzuschütten 

und mit Bäumen der Artenliste 1 und 

Sträuchern der Artenliste 2 zu bepflanzen in 

einer Pflanzdichte von 1 Baum pro 20,0 qm 

und ein Gehölz pro 1,5 qm Pflanzfläche. 

7. Weitere Anpflanzungen in den 

Grünflächen 

keine Übernahme 

 

 

betrifft nicht die Flächen der 3. Änderung 
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Grünordnerische Festsetzung 

BP 4.2 

Grünordnerische Festsetzung 

3. Änderung BP 4.2 

Gründe für eine Übernahme bzw. für 

eine Nicht-Übernahme  

8. Wege und Stellplatzflächen 

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB wird 

festgesetzt, dass in den Bauquartieren Flächen 

für Stellplätze, Zufahrten und Zuwegungen 

mit wasserdurchlässiger Oberfläche 

herzustellen sind. In den öffentlichen 

Verkehrsflächen sind die Stellplätze mit 

wasserdurchlässiger Oberfläche anzulegen, 

z.B. Großsteinpflaster mit breiter Rasenfuge. 

Die öffentlichen Geh- und Radwege sind mit 

wasserdurchlässiger Oberfläche anzulegen. Als 

Ausnahme von dieser Festsetzung gilt, dass 

die Wegefläche in der öffentlichen Grünfläche 

mit der Zweckbestimmung "öffentlicher 

Spielplatz" Kinderwagen- und behinderten-

gerecht mit Pflasterdecke anzulegen ist.  

Pro vier erstellte Park- und Stellplätze ist ein 

Laubbaum der Artenliste 1 zu pflanzen und bei 

Abgängigkeit durch einen derselben Art zu 

ersetzen. Die Baumstandorte sind so zu 

wählen, dass die Baumschirme über den Park- 

und Stellplatzflächen liegen. Die in den 

Bauquartieren Nr. 1 und 2 festgelegten 

Carports gemäß § 9 Nr. 1 Abs. 22 BauGB sind 

mit Grasdächern anzulegen ebenso sind die im 

Bauquartier Nr. 3 ausgewiesenen Garagen mit 

Grasdächern auszustatten. 

2. Wege und Stellplatzflächen 

(§ 9 (1) Nr. 20 BauGB) 

2.1 Flächen für Stellplätze und 

Zuwegungen sind mit wasserdurch-

lässiger Oberfläche herzustellen. 

 

 

 

 

2.2 Pro vier erstellte Stellplätze ist auf 

den Sondergebietsflächen im Geltungs-

bereich der 3. Änderung sowie auf den 

Versorgungsflächen des B-Plans Nr. 4.2 

ein Laubbaum der Artenliste 1: 

Laubbäume“ bzw. an den Klimawandel 

angepasste Arten mit der Mindestqualität 

Hochstamm, StU 14-16 cm" zu pflanzen 

und bei Abgang durch einen Baum 

derselben Art und Qualität zu ersetzen. 

Zwei der gemäß grünordnerischer 

Festsetzung Nr. 1.3 zur Anpflanzung am 

Alten Stöffiner Weg festgesetzten Bäume 

können auf die Anzahl der für Stellplätze 

zu pflanzenden Bäume angerechnet 

werden. 

zu 2.1  

Die Festsetzung wird in angepasster Form 

übernommen, da im Geltungsbereich keine 

Stellplätze auf öffentlichen Verkehrsflächen 

liegen, keine öffentlichen Geh- oder 

Radwege vorhanden sind und auch keine 

Grünfläche mit der Zweckbestimmung 

"öffentlicher Spielplatz". 

 

zu 2.2: 

Übernahme in angepasster Form, zur 

Verbesserung der klimatischen 

Bedingungen auf dem Betriebsgelände  

Für die 36 Stellplätze im Geltungsbereich 

ist die Anpflanzung von 9 Bäumen 

erforderlich. Das aktuelle Freiflächen-

konzept (Abbildung 4) sieht die 

Anpflanzung von 4 Bäumen im Geltungs-

bereich vor. Dies sind die vier Linden am 

Alten Stöffiner Weg, die in den geplanten 

Versickerungsmulden gepflanzt werden 

sollen. Davon können zwei auf die Anzahl 

der für Stellplätze zu pflanzenden Bäume 

angerechnet werden. Diese Maßnahme soll 

vorrangig erfolgen. 

Weitere 6 Bäume sind im Freiflächen-

konzept im Bauquartier  

9 (Heizwerk) vorgesehen, davon 4 um das 
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3. Änderung BP 4.2 

Gründe für eine Übernahme bzw. für 

eine Nicht-Übernahme  

Verwaltungsgebäude vom Blockheiz-

kraftwerk abzuschirmen, sowie zwei 

weitere Bäume an der Grenze zum 

Parkplatz der Klinik, und können 

angerechnet werden. Ein weiterer Baum ist 

in Bauquartier 7 (mit Werkstätten und 

Betriebsgebäuden der Stadtwerke) 

vorgesehen. 

Zusätzlich zu den zwei anrechenbaren 

Bäumen am Stöffiner Weg müssen noch 7 

Bäume auf den Versorgungsflächen des B-

Plans Nr. 4.2 gepflanzt werden. Dies ist 

ggf. vertraglich mit den SWN zu regeln. 

9. Oberflächenentwässerung 

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB wird 

festgesetzt, dass das im Geltungsbereich des 

Bebauungsplanes anfallende 

Niederschlagswasser im Geltungsbereich des 

Bebauungsplanes zur Versickerung zu bringen 

ist.  

 

In den Bauquartieren Nr. 3-6 ist das 

anfallende Niederschlagswasser der 

Dachflächen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB 

in naturnah gestaltete Sickermulden, ohne 

Verwendung von Beton, zu versickern. 

3. Oberflächenentwässerung 

(§ 9 (1) Nr. 20 BauGB) 

3.1 Das anfallende Niederschlagswasser 

ist ortsnah auf den Sondergebietsflächen 

im Geltungsbereich der 3. Änderung 

sowie auf den Versorgungsflächen des B-

Plans Nr. 4.2 zur Versickerung zu 

bringen. 

 

 

Übernahme in angepasster Form 

 

 

 

 

 

betrifft nicht die Flächen der 3. Änderung 

Tabelle 1: Grünordnerische Festsetzungen 
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 Weitere Festsetzungen zu Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 

nach § 9 (1) Nr. 20 BauGB sowie Pflanzflächen bzw. Flächen mit Pflanzbindungen nach § 9 (1) Nr. 25 a/b werden ggf. im weiteren 

Verfahren in Abstimmung mit den Stadtwerken und der UNB getroffen. 
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2.6 Nachrichtliche Übernahmen 

Derzeit sind im Plangebiet keine Festlegungen nach anderen rechtlichen Vorschriften 

bekannt, die nachrichtlich übernommen werden müssten. 

2.7 Hinweise 

1. Bodenschutz 

Bei den Bauarbeiten zu beachten sind die Anzeigepflicht nach § 31 (1) Brandenburgisches 

Abfall- und Bodenschutzgesetz (BbgAbfBodG) sowie die Vorsorgepflicht nach § 7 

Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG). 

 

2. Denkmalschutz 

Bei Funden wie Steinsetzungen, Mauerwerk, Erdverfärbungen, Holzpfähle oder -bohlen, 

Tonscherben, Metallsachen, Münzen, Knochen u. ä.  im Rahmen von Erdarbeiten ist die 

Anzeigepflicht nach § 11 (1) und (2) Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz 

(BbgDSchG) zu beachten. Die entdeckten Bodendenkmale und die Entdeckungsstätte sind 

bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten und 

in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung zu schützen (§ 11 (3) BbgDSchG). 

Funde sind unter den Voraussetzungen der §§ 11 (4), 12 BbgDSchG abgabepflichtig. Die 

Bauausführenden sind über diese gesetzlichen Festlegungen zu belehren. 

 

3. Kampfmittel 

Sollten bei Erdarbeiten Kampfmittel gefunden werden, wird darauf hingewiesen, dass es 

nach § 3 (1) Nr. 1 der Ordnungsbehördlichen Verordnung zur Verhütung von Schäden 

durch Kampfmittel (Kampfmittelverordnung für das Land Brandenburg - KampfmV) vom 

23.11.1998 verboten ist entdeckte Kampfmittel zu berühren und deren Lage zu verändern. 

Sie sind verpflichtet diese Fundstelle gemäß § 2 der genannten Verordnung unverzüglich 

der nächsten örtlichen Ordnungsbehörde oder der Polizei anzuzeigen. 

 

4. Flächen für die Feuerwehr 

Zur Absicherung der Rettungs- und Löscharbeiten müssen in dem Bauquartier 8 die 

erforderlichen Zu- und Durchfahrten sowie Aufstell- und Bewegungsflächen für den Einsatz 

der Lösch- und Rettungsgeräte, ggf. unter Einbeziehung öffentlicher Flächen, vorhanden 

sein. Beim Anlegen der Zufahrten, Umfahrten sowie Aufstell- und Bewegungsflächen für 

die Feuerwehr sind § 5 der Brandenburgischen Bauordnung (BbgBO in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 15. November 2018, zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. Februar 

2021) sowie die "Muster-Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr" -Fassung Februar 2007- 

(zuletzt geändert durch Beschluss der Fachkommission Bauaufsicht vom Oktober 2009) zu 

beachten. 
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5. Erdaufschlüsse 

Sollten bei den Bauarbeiten Erdaufschlüsse ausgeführt werden bei denen mittelbar oder 

unmittelbar auf die Bewegung oder die Beschaffenheit des Grundwassers eingewirkt 

werden kann, sind gemäß § 49 WHG einen Monat vor Beginn der Maßnahme vom 

Unternehmer bei der Wasserbehörde anzuzeigen. 

 

6. Artenschutz 

a) Bauzeitenregelung 

Baufeldräumung und Gehölzrodungen müssen im Zeitraum vom 01. Oktober bis Ende 

Februar des Folgejahres (außerhalb der Brutzeit wertgebender Arten) stattfinden. 

Ansonsten ist durch gezielte Vergrämungsmaßnahmen sicherzustellen, dass durch 

vorbereitende Maßnahmen keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände gem. § 44 (1) 

BNatSchG ausgelöst werden. Alternativ ist der Nachweis zu führen, dass bei den 

Maßnahmen der Baufeldräumung die Verbotstatbestände gem. § 44 (1) BNatSchG nicht 

eintreten. Die Räumung potenzieller Winterquartiere geschützter Tierarten darf nur 

zwischen dem 1. Mai und 30. Oktober erfolgen. 

b) CEF-Maßnahme 

Um Gefährdungen von Tierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und von Europäischen 

Vogelarten zu vermeiden, sind folgende Maßnahmen durchzuführen: 

Spätestens im Winterhalbjahr der geplanten Baumfällungen sind 4 Nistkästen für 

Gebäudebrüter entsprechend der Vorgaben des artenschutzrechtlichen Fachbeitrages im 

Plangebiet aufzuhängen. 

c) Sommerquartiere für Fledermäuse 

An den neuen Gebäuden im Plangebiet sind 4 Sommerquartiere für Fledermäuse 

entsprechend der Vorgaben des artenschutzrechtlichen Fachbeitrages anzubringen. 
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3 Umsetzung des Bebauungsplans 

3.1 Baugrund 

Laut Gutachten der Firma GEOTECS aus dem Jahr 2021 sind „die Baugrundverhältnisse 

[…] oberflächennah durch die vormaligen Gebäude und die Vielzahl der für die 

Leitungsverlegung erforderlichen Erdarbeiten relativ heterogen.“ Insgesamt wird der 

Baugrund aber als ausreichend tragfähig angesehen. 

3.2 Kosten 

Die SWN übernehmen sämtliche durch die B-Planung entstehenden Kosten. Ein 

städtebaulicher Vertrag über die zu erbringenden Leistungen im Rahmen der 

Bauleitplanung und die Kostentragung wurde auf Grundlage des Aufstellungsbeschlusses 

vorbereitet und abgeschlossen. 

3.3 Ausgleichsmaßnahmen und Artenschutz 

Bzgl. der Eingriffsregelung gelten nach § 13a (2) BauGB die Eingriffe als im Sinne des 

§ 1a (3) Satz 6 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. 

 

Im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag wurden Hinweise zur Vermeidung und 

Verminderung von Eingriffen gegeben und geeignete Kompensationsmaßnahmen 

formuliert, die als Hinweise in die 3. Änderung des B-Plans Nr. 4.2 Plan aufgenommen 

werden. Die Kostenübernahme und Durchführung von Maßnahmen kann ggf. zwischen der 

Stadt und den SWN im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages geregelt werden. 
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